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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. Bezugsvermerk

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Beschlusses zur 
Auflösung der Versammlung der WEU,

2. Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Artikel 4 und 5 
des Nordatlantikvertrags,

3. Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die Sicherheit 
und der Kampf gegen den internationalen 
Terrorismus zu den Prioritäten der EU 
gehören und es daher eines geschlossenen 
Vorgehens und einer gemeinsamen 
Strategie aller Mitgliedstaten bedarf;

4. Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass zu den 
gegenwärtigen 
Sicherheitsherausforderungen eine 
Vielzahl komplexer und sich 
verändernder Risiken gehört, wie zum 
Beispiel der internationale Terrorismus, 
die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, zerfallende 
Staaten, festgefahrene und nicht enden 
wollende Konflikte, organisierte 
Kriminalität, Cyberangriffe, knappe 
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Energieressourcen, fortschreitende 
Umweltverschmutzung und damit 
zusammenhängende Sicherheitsrisiken, 
Naturkatastrophen und vom Menschen 
verursachte Katastrophen sowie 
Pandemien;

5. Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die EU eine 
internationale Ordnung anerkennt, die 
sich auf einen echten Multilateralismus 
auf der Grundlage des Völkerrechts 
gründet, worin sich die Überzeugung der 
Europäer widerspiegelt, dass es kein Land 
alleine mit den neuen Bedrohungen 
aufnehmen kann;

6. Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die Vizepräsidentin/Hohe 
Vertreterin auf, das Potenzial aller 
einschlägigen Bestimmungen des 
Vertrages, und insbesondere der Klausel 
über gegenseitige Verteidigung und der 
Solidaritätsklausel, voll auszuschöpfen, um 
die europäischen Bürgerinnen und Bürger
auf der Grundlage einer erhöhten 
Kosteneffizienz und einer gerechten 
Lastenteilung und Teilung der Kosten
wirksam vor ernsthaften 
Sicherheitsrisiken zu schützen;

1. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die Vizepräsidentin/Hohe 
Vertreterin auf, das Potenzial aller 
einschlägigen Bestimmungen des 
Vertrages, und insbesondere der Klausel 
über gegenseitige Verteidigung und der 
Solidaritätsklausel, voll auszuschöpfen, um 
die unteilbare Sicherheit aller 
Mitgliedstaaten der EU zu gewährleisten, 
und sicherzustellen, dass alle
europäischen Bürgerinnen und Bürger die 
gleichen Sicherheitsgarantien und den 
gleichen Schutz sowohl vor 
herkömmlichen als auch vor nicht 
konventionellen Bedrohungen genießen, 
unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit einer erhöhten 
Kosteneffizienz und einer gerechten 
Lastenteilung und Teilung der Kosten;

7. Ziffer 2 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. bekräftigt nochmals, dass der Schutz 
der territorialen Unversehrtheit und der 
Bürger weiterhin im Mittelpunkt der 
Verteidigungspolitik steht; fordert den Rat 
auf, sich dem Vorgehen der NATO 
anzuschließen, die den Fällen, in denen 
es unvermeidlich ist, externen 
Bedrohungen vorzubeugen, um die 
Sicherheitsinteressen der Verbündeten zu 
wahren, und in denen Stärke gezeigt 
werden muss, Rechnung trägt;

8. Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. hebt die große Bandbreite an 
Instrumenten, wie das 
Katastrophenschutzverfahren, den 
Solidaritätsfonds und die Möglichkeit, in 
Fällen von gravierenden Schwierigkeiten 
wirtschaftliche und finanzielle 
Unterstützung zu leisten, wie in Artikel 
122 AEUV vorgesehen, hervor, die der 
Union und den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, um auf 
außergewöhnliche Ereignisse in einem 
Geiste der Solidarität zu reagieren;
erinnert außerdem an das Bekenntnis zur 
Entwicklung gegenseitiger politischer 
Solidarität in der Außen- und 
Sicherheitspolitik in Übereinstimmung mit 
Artikel 24 EUV; unterstreicht, dass der 
Zweck der Klauseln über die gegenseitige 
Verteidigung und Solidarität nicht darin 
besteht, diese Instrumente zu ersetzen, 
sondern sie mit Blick auf Situationen 
außergewöhnlicher Bedrohungen oder 
Schäden und insbesondere in Fällen, wo 
die Reaktion auf derartige Situationen eine 
politische Koordination auf höchster Ebene 
und die Einbeziehung des Militärs 
erfordert, zu ergänzen;

4. hebt hervor, dass die EU weiter auf die 
Entwicklung eines umfassenden Ansatzes 
hinarbeiten muss, mit dem auf globale 
Bedrohungen und Herausforderungen 
reagiert werden kann und der sich auf die 
große Bandbreite an Instrumenten stützt, 
die der Union und den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, einschließlich – als 
letztes Mittel – militärischer Maßnahmen;
erinnert außerdem an das Bekenntnis zur 
Entwicklung gegenseitiger politischer 
Solidarität in der Außen- und 
Sicherheitspolitik in Übereinstimmung mit 
Artikel 24 EUV; unterstreicht, dass der 
Zweck der Klauseln über die gegenseitige 
Verteidigung und Solidarität nicht darin 
besteht, diese Instrumente zu ersetzen, 
sondern sie mit Blick auf Situationen 
außergewöhnlicher Bedrohungen oder 
Schäden und insbesondere in Fällen, wo 
die Reaktion auf derartige Situationen eine 
politische Koordination auf höchster Ebene 
und die Einbeziehung des Militärs 
erfordert, zu ergänzen;

9. Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erinnert die Mitgliedstaaten an ihre 
eindeutige Verpflichtung zur Hilfe und 
Unterstützung mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln, wenn ein 
Mitgliedstaat das Opfer eines bewaffneten 
Angriffs auf sein Hoheitsgebiet ist; betont, 
dass, obwohl ein groß angelegter Angriff 
auf einen Mitgliedstaat in absehbarer 
Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 
sowohl die traditionelle territoriale 
Verteidigung als auch die Verteidigung 
gegen neue Bedrohungen weiterhin hohe 
Priorität haben muss; weist überdies 
darauf hin, dass der Vertrag festlegt, dass 
für die EU-Länder, die Mitglieder der 
Organisation des Nordatlantikvertrags 
sind, die NATO weiterhin die Grundlage 
ihrer kollektiven Verteidigung und das 
Forum für ihre Umsetzung bleibt, und 
dass Verpflichtungen und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
gegenseitigen Verteidigung mit den 
Verpflichtungen im Rahmen der NATO im 
Einklang stehen müssen;

6. erinnert die Mitgliedstaaten an ihre nach 
Artikel 42 Absatz 7 AEUV bestehende
eindeutige Verpflichtung zur Hilfe und 
Unterstützung mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln, wenn ein 
Mitgliedstaat das Opfer eines bewaffneten 
Angriffs auf sein Hoheitsgebiet ist; weist
außerdem darauf hin, dass die 
überwiegende Mehrheit der EU-
Mitgliedstaaten der NATO angehören 
und dass die Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik der Union 
folglich – unter Wahrung der 
Unabhängigkeit der EU – mit den 
Verpflichtungen im Rahmen der NATO
vereinbar und darauf abgestimmt sein 
muss; nimmt die Besonderheiten in der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
jener EU-Mitgliedstaaten gebührend zur 
Kenntnis, die der NATO nicht angehören, 
stellt aber dennoch fest, dass die 
Beistandsklausel der EU nie in Anspruch 
genommen werden sollte, ohne vorab die 
NATO zu konsultieren und diese um 
Unterstützung zu ersuchen;

10. Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist gleichzeitig auf die ebenso 
wichtige Notwendigkeit hin, für 
Situationen Vorkehrungen zu treffen, in die 
Mitgliedstaaten der EU involviert sind, die 
nicht Mitglied der NATO sind, oder 
Hoheitsgebiete von Mitgliedstaaten der 
EU, die außerhalb des nordatlantischen 
Raumes liegen und daher nicht unter den 
Washingtoner Vertrag fallen, oder 
Situationen, in denen innerhalb der NATO 
keine Übereinkunft über kollektive 
Maßnahmen erzielt wird;

7. weist gleichzeitig auf die ebenso 
wichtige Notwendigkeit hin, für 
Situationen Vorkehrungen zu treffen, in die 
Mitgliedstaaten der EU involviert sind, die 
nicht Mitglied der NATO sind, oder 
Hoheitsgebiete von Mitgliedstaaten der 
EU, die außerhalb des nordatlantischen 
Raumes liegen und daher nicht unter den 
Washingtoner Vertrag fallen, oder 
Situationen, in denen innerhalb der NATO 
keine Übereinkunft über kollektive 
Maßnahmen erzielt wird, auch, was die 
Nutzung ihrer Kapazitäten gemäß der 
„Berlin Plus“-Vereinbarung betrifft;
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11. Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. unterstreicht die Bedeutung der 
Abschreckung und damit auch der 
Notwendigkeit für europäische Länder, 
über glaubwürdige militärische Fähigkeiten 
zu verfügen; bestärkt die Mitgliedstaaten 
darin, ihre Anstrengungen zur 
gemeinschaftlichen Entwicklung 
militärischer Fähigkeiten zu verstärken, 
insbesondere durch die ergänzenden 
Initiativen zur „Zusammenlegung und 
gemeinsamen Nutzung“ und „Smart 
Defence“ von EU und NATO, die in Zeiten 
von knappen Verteidigungshaushalten 
äußerst wichtige zukunftsweisende Schritte 
sind;

9. unterstreicht die Bedeutung der 
Abschreckung und damit auch der 
Notwendigkeit für europäische Länder, 
über glaubwürdige militärische Fähigkeiten 
zu verfügen; bestärkt die Mitgliedstaaten 
darin, ihre Anstrengungen zur 
gemeinschaftlichen Entwicklung 
militärischer Fähigkeiten zu verstärken, 
insbesondere durch die ergänzenden 
Initiativen zur „Zusammenlegung und 
gemeinsamen Nutzung“ und „Smart 
Defence“ von EU und NATO, die in Zeiten 
von knappen Verteidigungshaushalten 
äußerst wichtige zukunftsweisende Schritte 
sind; wiederholt in diesem 
Zusammenhang seine Forderung, dass 
die Arbeit der Europäischen 
Verteidigungsagentur von den nationalen 
Verteidigungsministerien stärker 
respektiert und genutzt werden sollte; 
bestärkt die Mitgliedstaaten und den EAD 
ferner, die Debatte im Hinblick auf die 
Einrichtung der im Vertrag von Lissabon 
vorgesehenen Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit fortzusetzen;

12. Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. ist der Ansicht, dass sich sowohl die 
NATO als auch die Europäische Union 
zur Festigung ihrer Zusammenarbeit 
darauf konzentrierten sollten, ihre 
grundlegenden Fähigkeiten zu stärken, 
die Interoperabilität zu verbessern und 
ihre Lehrsätze, Planungen, Technologien, 
Ausrüstungen und Ausbildungsmethoden 
aufeinander abzustimmen;

13. Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. bekräftigt seine Forderung nach einer 
systematischen Harmonisierung von 
militärischen Anforderungen und einem 
harmonisierten Prozess der 
Verteidigungsplanung und der Akquisition 
in der EU, die nicht hinter den Ansprüchen 
der EU zurückbleiben und mit dem Prozess 
der Verteidigungsplanung der NATO 
abgestimmt sind; bestärkt die 
Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund eines 
erhöhten Niveaus an Sicherheitsgarantien 
durch die Beistandsklausel darin, eine 
multinationale Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Entwicklung von 
Fähigkeiten und gegebenenfalls eine 
Spezialisierung als Grundprinzipien ihrer 
Verteidigungsplanung in Betracht zu 
ziehen;

10. bekräftigt seine Forderung nach einer 
systematischen Harmonisierung von 
militärischen Anforderungen und einem 
harmonisierten Prozess der 
Verteidigungsplanung und der Akquisition 
in der EU, die nicht hinter den Ansprüchen 
der EU zurückbleiben und mit dem Prozess 
der Verteidigungsplanung der NATO 
abgestimmt sind; bestärkt die 
Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund eines 
erhöhten Niveaus an Sicherheitsgarantien 
durch die Beistandsklausel darin, eine 
multinationale Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Entwicklung von 
Fähigkeiten und gegebenenfalls eine
geografische Spezialisierung sowie eine 
Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben
als Grundprinzipien ihrer 
Verteidigungsplanung in Betracht zu 
ziehen;

14. Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. unterstreicht die Notwendigkeit,
fahrlässiges Verhalten zu verhindern, da 
einige Mitgliedstaaten dazu verleitet 
werden könnten, sich übermäßig auf die 
Solidarität anderer zu verlassen und 
gleichzeitig zu wenig in ihre eigene 
Sicherheit und in ihre Kapazitäten zur 
Katastrophenbewältigung zu investieren;
betont die primäre Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für den Zivilschutz und die 
Sicherheit auf ihrem eigenen 
Hoheitsgebiet;

15. unterstreicht die Notwendigkeit, dass 
die Mitgliedstaaten in ihre eigene 
Sicherheit und in ihre Kapazitäten zur 
Katastrophenbewältigung investieren und
sich nicht übermäßig auf die Solidarität 
anderer verlassen; betont die primäre 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für den 
Zivilschutz und die Sicherheit auf ihrem 
eigenen Hoheitsgebiet;

15. Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Auffassung, dass man sich in 
Fällen, die die Kapazitäten der betroffenen 
Mitgliedstaaten übersteigen, auf die 

16. ist der Auffassung, dass man sich in 
Fällen, die die Kapazitäten der betroffenen 
Mitgliedstaaten übersteigen, auf die 
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Solidaritätsklausel berufen sollte, oder wo 
eine sektorenübergreifende Reaktion 
mehrerer Akteure notwendig ist; betont, 
dass Solidarität auch die Pflicht beinhaltet, 
in adäquate nationale Kapazitäten zu 
investieren;

Solidaritätsklausel berufen sollte, oder wo 
eine sektorenübergreifende Reaktion 
mehrerer Akteure notwendig ist; betont, 
dass Solidarität auch die Pflicht beinhaltet, 
in adäquate nationale und europäische
Kapazitäten zu investieren;

16. Ziffer 32
[Ziffer 32 nach Ziffer 27 einfügen] 

17. Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. legt den Mitgliedstaaten nahe, bewährte 
Verfahren auszutauschen, um ihre 
nationalen Verfahren zur 
Krisenkoordination und die Interaktion 
ihrer nationalen 
Krisenkoordinationszentren mit der EU zu 
vereinfachen;

33. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre 
Kapazitäten für die Bereitstellung und 
Entgegennahme von Unterstützung 
auszubauen sowie bewährte Verfahren 
auszutauschen, um ihre nationalen 
Verfahren zur Krisenkoordination und die 
Interaktion ihrer nationalen 
Krisenkoordinationszentren mit der EU zu 
vereinfachen; ist der Auffassung, dass die 
Planung und Durchführung von 
angemessenen EU-weiten 
Krisenreaktionsübungen ebenfalls in 
Betracht gezogen werden sollte, wobei 
nationale Krisenreaktionsstrukturen und 
die geeigneten EU-Strukturen ebenfalls 
einzubeziehen sind;

18. Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. hält es für wesentlich, die nötigen 
verfahrenstechnischen und 
organisatorischen Verbindungen 
zwischen den einschlägigen Diensten der 
Mitgliedsstaaten einzurichten, um im 
Falle der Auslösung der 
Solidaritätsklausel ihr ordnungsgemäßes 
Funktionieren sicherzustellen;

19. Ziffer 35
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Entschließungsantrag Geänderter Text

35. erinnert daran, dass die 
Solidaritätsklausel es erforderlich macht, 
dass der Europäische Rat die Bedrohungen 
für die Union regelmäßig bewertet; ist der 
Auffassung, dass eine derartige Bewertung 
auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen 
durchgeführt werden muss: auf einer eher 
langfristigen Basis im Europäischen Rat, in 
einem Prozess, der strategisches Denken 
befördern sollte, das sich in zukünftigen 
Neufassungen der europäischen 
Sicherheitsstrategie und der Strategie der 
inneren Sicherheit widerspiegeln sollte, 
sowie durch häufigere umfassende 
Auswertungen aktueller Bedrohungen;

35. erinnert daran, dass die 
Solidaritätsklausel es erforderlich macht, 
dass der Europäische Rat die Bedrohungen 
für die Union regelmäßig bewertet und 
diese Tätigkeit mit den Partnern im 
Rahmen der NATO abstimmt; ist der 
Auffassung, dass eine derartige Bewertung 
auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen 
durchgeführt werden muss: auf einer eher 
langfristigen Basis im Europäischen Rat, in 
einem Prozess, der strategisches Denken 
befördern sollte, das sich in zukünftigen 
Neufassungen der europäischen 
Sicherheitsstrategie und der Strategie der 
inneren Sicherheit widerspiegeln sollte, 
sowie durch häufigere umfassende 
Auswertungen aktueller Bedrohungen;
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